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Am 28. März 2013 verkündeten der französische Arbeitsminister, Michel Sapin,
und die Ministerin für Kultur und Kommunikation, Aurélie Filippetti, die Ernennung
von Staatsrat Raphaël Hadas-Lebel zum Schlichter im Streit um ein Abkommen
über einen Gesamtarbeitsvertrag im Bereich der Filmproduktion. Seit nahezu zehn
Jahren verhandelt dieser Sektor einen solchen Vertrag. Am 19. Januar 2012 hatte
die Mehrzahl der Arbeitnehmergewerkschaften und als einzige
Arbeitgeberorganisation die Association des producteurs indépendants (Verband
freier Produzenten - API), der vier Filmkonzerne (Gaumont, Pathé, UGC und MK2)
angehören, eine Vereinbarung unterzeichnet. In dieser Vereinbarung, die nach
Einschätzung der genannten Minister „echte Verbesserungen für die betroffenen
Arbeitnehmer (Techniker) bringt“, ist die Einführung von Mindestlöhnen für die
Regisseure, Arbeiter und Filmtechniker vorgesehen. Zudem ist eine Mindestzahl
an Beschäftigten im Rahmen der Filmarbeiten vorgeschrieben. In
Übereinstimmung mit geltendem Recht haben die Unterzeichner der
Vereinbarung beantragt, die Vereinbarung für allgemeinverbindlich zu erklären.
Arbeitsminister Sapin bekundete seine Absicht, am 11. April 2013 eine
Allgemeinverbindlichkeitserklärung für die gesamte Produktion von
programmfüllenden Filmen zu unterzeichnen. Die Allgemeinverbindlichkeit soll ab
dem 1. Juli 2013 gelten.

Zahlreiche Arbeitgeberorganisationen sprachen sich gegen diese Maßnahme aus.
Sie befürchten, dass eine Allgemeinverbindlichkeit negative wirtschaftliche
Auswirkungen auf die Beschäftigten und die Vielfalt der Kinofilme hat. Rund 1200
Produzenten, Regisseure und Schauspieler forderten in einer Petition die
Aufhebung dieser Allgemeinverbindlichkeit mit dem Argument, sie lege
Vergütungssätze fest, die in der mehrheitlich freien Produktion nicht systematisch
umsetzbar seien. Zahlreiche Filme mit niedrigem Budget - laut ihren Schätzungen
mindestens 50 bis 70 Filme jährlich - seien bedroht. „Wir appellieren an das
Kulturministerium und an das Arbeitsministerium, von dieser angekündigten
Allgemeinverbindlichkeit Abstand zu nehmen und auf freiwilliger Basis und
unparteiisch die Studien und Diskussionen durchzuführen, die notwendig sind, um
rasch eine ausgewogene Lösung zu finden, die den Arbeitnehmern, den
Unternehmen sowie dem Gemeinwohl, dem französischen Film, gleichermaßen
zugutekommt.“
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Die beiden Minister versicherten, alles daran zu setzen, um die gegensätzlichen
Standpunkte einander anzunähern. In einem Schreiben an alle betroffenen
Parteien vom 14. März 2013 nennen sie zwei Voraussetzungen, die notwendig
seien, um einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Erstens müsse der Bereich der
Filmproduktion durch einen Gesamtarbeitsvertrag abgedeckt werden. Somit
könnte die Vereinbarung vom 19. Januar 2012 auf alle Künstler und
festangestellten Arbeitnehmer ausgeweitet und im Rahmen von
Tarifverhandlungen ergänzt werden. Zweitens soll die Situation für Filme mit
niedrigem Budget im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrags erneut geprüft werden.
Es ist nun Aufgabe von Staatsrat Hadas-Lebel, den Weg für die Erfüllung dieser
beiden Voraussetzungen zu ebnen.

Communiqué de presse du ministère de la Culture et de la
Communication du 28 mars 2013

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Communiques/Convention-
collective-du-cinema/%28language%29/fre-FR
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